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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Geschäftsbereich 2.1 Soziales, Jugend, 
Schule und Integration 
 
 
 
201 Sozialamt 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
E-Mail 
 

Marc Steinhaus 
+49 202 563 2942 
marc.steinhaus@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

13.04.2026 
 
VO/0435/26 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

05.05.2026 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Controlling & 
Betriebsausschuss WAW Empfehlung/Anhörung 
06.05.2026 Haupt- und Personalausschuss Empfehlung/Anhörung 
07.05.2026 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 
 

Weiterfinanzierung von diversen Beschäftigungsprojekten 

 
Grund der Vorlage 
 
Bereitstellung einer auskömmlichen Finanzierung diverser Beschäftigungsprojekte, die für 
Wuppertal unverzichtbar und sozialpolitisch von großer Bedeutung sind.  
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal beschließt die Bereitstellung zusätzlicher Mittel in Höhe von 0,6 
Mio. Euro pro Jahr für die Finanzierung von Beschäftigungsprojekten über die 
Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2026/2027. 
 
Unterschrift 
 
i. V. 
 
Frau Annette Berg 
 
 
Begründung 
 
Die Finanzierung der Jobcenter aus dem Bundeshaushalt wurde im Jahr 2025 um 1,25 
Milliarden Euro reduziert. Diese Kürzungen hatten massive Auswirkungen auf die 
Eingliederungstitel der Jobcenter und führten in der Folge zu Kürzungen bei den 
angebotenen Maßnahmen. 
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Eine Finanzierung aus dem Bundeshaushalt war dabei bis zum 31.03.2025 gesichert. Die 
Jobcenter Wuppertal AöR hatte dabei alle Maßnahmen auf den Prüfstand gestellt und in 
Abstimmung mit dem GB 2.1 diejenigen definiert, welche für die Stadtgesellschaft und 
hilfebedürftige Menschen und deren Menschen unerlässlich sind. Dabei handelte es sich um 
folgende Maßnahmen bzw. Projekte: 
 

- Stadtteilservices Nordstadt, Vohwinkel, Sonnborn, Arrenberg, Cronenberg, 
Ostersbaum, Rott, Wichlinghausen, Langerfeld, Barmen, Ronsdorf (diverse Träger) 
 

- Spielplatzsanierungsdienst Wichernhaus 
 

- Nordbahntrasse Wichernhaus 
 

- Lebensmittel Wuppertaler Tafel 
 

- Sozialkaufhäuser in der Stadt Wuppertal 
 

- Prisma GESA Integration von Strafentlassenen und von Haft bedrohten Menschen in 
Arbeit und Ausbildung 

 
- Taubenhäuser Wichernhaus, Erhalt der Arbeitsgelegenheit 

 
 
Weitere Projekte, die durch die Jobcenter Wuppertal AöR fortgeführt wurden:  
 

- Bahnhofsmission Caritas 
 

- Farmhelfer Kinder- und Jugendfarm  
 

- Externes Fallmanagement und Fallmanagement Sucht 
 
 
Der Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit hat in seiner Sitzung vom 18.03.2025 
der Drucksache VO/0240/25 zugestimmt, mit welcher die Fachverwaltung eine Empfehlung 
zur Weiterfinanzierung der o. g. Maßnahmen bis Ende 2025 mit einem Betrag von 
1.179.262,30 Euro aussprach. Zur Verstetigung der Finanzierung wurde ebendieser 
Jahresbetrag zudem im Haushaltsplanentwurf 2026/2027 berücksichtigt. 
 
Da es sich aufgrund des unterjährigen Wegfalls der Bundesmittel zum 31.03.2025 hierbei 
jedoch um einen anteiligen Betrag für 9 Monate handelt, werden für eine auskömmliche 
Finanzierung insgesamt 1,8 Mio. Euro (hochgerechnet auf 12 Monate) benötigt. Dies 
erfordert die Bereitstellung eines zusätzlichen Betrags in Höhe von 0,6 Mio. Euro pro Jahr.   
 
 
Klimacheck 

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die 
Klimafolgenanpassung? 
Auswirkungen, bitte Auswahl treffen: 
Neutral / keine Auswirkung 

Begründung:  
 
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Klimaschutz und/oder die 
Klimafolgeanpassung. 
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Kosten und Finanzierung 
 
Zur Sicherung der oben genannten Beschäftigungsprojekte wurden im Haushaltsplanentwurf 
2026/2027 Mittel in Höhe von insgesamt 1.179.262,30 Euro auf Basis der Kostenkalkulation 
aus 2025 berücksichtigt.  
 
Aufgrund der dabei berücksichtigten anteiligen Projektfinanzierung aus Bundesmitteln bis 
31.03.2025 decken die bereitgestellten Mittel nur einen Zeitraum von 9 Monaten ab. Für eine 
auskömmliche Finanzierung werden insgesamt 1,8 Mio. Euro pro Jahr benötigt. 
 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Bereitstellung von 0,6 Mio. Euro pro Jahr über die 
Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2026/2027.  
 
Zeitplan 
 
Entfällt. 
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